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(2) Zur Besichtigung können Sadiver- 
ständlge herangezogen werden.

(3) Ober die Besichtigung ist ein Pro
tokoll aufzunehmen. Es muß ein vollstän
diges und wirklichkeitsgetreues Bild des 
Gegenstandes der Besichtigung vermitteln. 
Zu diesem Zweck soll es durch Fotografien, 
Zeichnungen oder Skizzen ergänzt werden.
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Beweiserhebung

(1) Beweisgegenstände sind in der 
Hauptverhandlung vorzulegen; soweit diese 
Möglichkeit auf Grund der Beschaffenheit 
des Beweisgegenstandes nicht besteht, sind 
Fotografien, Zeichnungen oder Skizzen an
zufertigen und zu den Akten zu nehmen.

(2) Aufzeichnungen sollen im Original 
bei den Strafakten aufbewahrt werden. 
Sie sind in der Hauptverhandlung im er
forderlichen Umfang zur Kenntnis zu brin-

Zwelter Abschnitt 
Besondere Formen 

der Mitwirkung der Bürger

8 52 
Schöffen

Die Schöffen sind vom Volke gewählte, 
gleichberechtigte Richter. Sie erfüllen ihre 
Aufgaben im Strafverfahren, indem sie ins
besondere
— aktiv an den im Eröffnungsverfahren zu 

treffenden Entscheidungen, an der Vor
bereitung und Durchführung der Haupt
verhandlung und an der Urteilsfindung 
sowie an den Entscheidungen zur Ver
wirklichung von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit teilneh-

— in den Betrieben und Wohngebieten an 
der Auswertung von Strafverfahren teil
nehmen, die Ursachen und Bedingungen 
von Straftaten überwinden helfen und 
zur Beachtung der Gerichtskritik beitra
gen;

— die kollektive Erziehung von straffällig 
gewordenen Bürgern und die Wiederein
gliederung entlassener Strafgefangener in 
das gesellschaftliche Leben unterstützen;

— den gesellschaftlichen Organen der

Rechtspflege Hilfe bei der Beratung und 
Entscheidung von nicht erheblich gesell
schaftswidrigen Vergehen gewähren.

Vertreter der Kollektive

(1) Vertreter der Kollektive wirken zur 
allseitigen Aufklärung der Straftaten, ihrer 
Ursachen und Bedingungen und der Per
sönlichkeit des Beschuldigten und des An
geklagten im Interesse der Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit am 
Strafverfahren mit. Sie festigen durch ihre 
Tätigkeit die Verbindung zwischen den Bür
gern und dem Gericht, dem Staatsanwalt 
und den Untersuchungsorganen, vermitteln 
wechselseitig die Erfahrungen und tragen 
zur Erziehung und Selbsterziehung des 
straffällig gewordenen Bürgers und zur Ver
hütung weiterer Straftaten bei. Sie wirken 
an der Hauptverhandlung mit und haben 
dem Kollektiv über deren Ergebnisse zu 
berichten.

(2) Als Vertreter der Kollektive können 
aus dem Arbeits- und Lebensbereich des 
Beschuldigten oder des Angeklagten Ver
treter von sozialistischen Brigaden, Arbeits
gemeinschaften, Hausgemeinschaften oder 
anderen Kollektiven am Strafverfahren 
mitwlrken.

(3) Das Gericht, der Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane haben die Ver
treter der Kollektive bei der Lösung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen und sie Uber 
ihre Rechte zu belehren.
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Gesellschaftliche Ankläger 

und gesellschaftliche Verteidiger

(1) Volksvertreter, Vertreter der Aus
schüsse der Nationalen Front, der Gewerk
schaften, der ehrenamtlichen Organe der 
Arbeiter-und-Bauem-Inspektion, gesell
schaftlicher Organisationen sowie der Kol
lektive der Werktätigen können von ihren 
Organen oder Kollektiven als gesellschaftli
che Ankläger oder gesellschaftliche Vertei
diger beauftragt und ihre Zulassung zur 
Mitwirkung an der Hauptverhandlung kann 
bei Gericht beantragt werden.

(2) Gesellschaftliche Ankläger und ge
sellschaftliche Verteidiger haben das Recht,


